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Betreff:
Antrag des Magistrats der Stadt Sontra auf Zulassung einer Abweichung gem. 8 8

Hess. Landesplanungsgesetz (HLPG) i.V. mit 8 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG);
gepl. Solarpark, Gemarkung Sontra, Stadt Sontra, Werra-Mei3ner-Kreis

Der Zentralausschuss wird gebeten, folgenden

Beschluss

zu fassen:
,Der Abweichung vom RPN gemalf3 § 8 HLPG wird fur den geplanten Solarpark, Gemarkung

Sontra, Stadt Sontra, Werra-Meil3ner-Kreis, auf der Grundlage des beiliegenden Entwurfs

der landesplanerischen Entscheidung zugestimmt.®
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In dem landesplanerischen Verfahren nach § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG)

I.V.m. 8§ 8 Hess. Landesplanungsgesetz (HLPG)

des Magistrats der Stadt Sontra,

wegen

Antragsteller,

Zulassung einer Abweichung vom Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN)

hat der Zentralausschuss der Regionalversammlung Nordhessen

in seiner Sitzung am 27.04.2026

folgende landesplanerische Entscheidung getroffen:


http://www.rp-kassel.de/

Die am 05.03.2026 beantragte Abweichung vom Regionalplan Nordhessen 2009 gemalf3
8 8 HLPG fur eine geplante Photovoltaik-Freiflachenanlage auf einer Flache von ca.
2,6 ha in der Flur 41, Flursticke 56 und 59 sowie 58 tlw. in der Gemarkung Sontra der

Stadt Sontra, Werra-Meil3ner-Kreis, wird zugelassen.

Der Auszug aus dem Regionalplan 2009 (Anlage 1), ein Luftbild des Projektgebietes (An-
lage 2), der Vorentwurf des zugrunde liegenden Bebauungsplans Nr. 30 der Stadt Sontra
(Anlage 3) — alle ohne Malistab aus den Antragsunterlagen Ubernommen — sowie eine
Ubersicht uiber die Ertragsmesszahlen im Projektgebiet (Anlage 4) werden Bestandteile

dieses Bescheides.

Hinweise

Bei der Zulassung der Abweichung wird davon ausgegangen, dass die Hinweise und An-
regungen, die im Rahmen der friihzeitigen Tragerbeteiligung nach 8§ 4 (1) BauGB fir die
9. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Sontra und den Bebauungsplan Nr. 30
,Sondergebiet Photovoltaik Am langen Rain®“ geauf3ert wurden, im weiteren Verfahrens-
gang sachgerecht berticksichtigt werden. Sie stellen das Vorhaben nicht grundséatzlich in-

frage.



1.
Begrindung

1. Sachverhalt

Die Stadt Sontra beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur eine Photo-
voltaik-Freiflachenanlage zugunsten eines oOrtlich ansassigen Gewerbebetriebs in der Flur
41 der Gemarkung Sontra zu schaffen. Dabei handelt es sich um eine gut 2,6 ha grol3e
Projektflache, unmittelbar stidwestlich an das Industrie- und Gewerbegebiet Brodberg an-

grenzend und im Sutden begrenzt durch die L 3249.

Die geplante PV-Anlage schliel3t unmittelbar an das Betriebsgelande des antragstellenden
Unternehmens, der Fa. H. Wirfel Metallbau GmbH, an und soll zukinftig eine energieau-
tarke Produktion am Standort auf der Basis von Solarenergie ermdéglichen. Das Unterneh-
men ist bereits jetzt vom 6ffentlichen Versorgungsnetz getrennt, Uber die bereits vorhan-
dene Auf-Dach-Anlage hinaus bendgtigter Strom muss bislang selbst mit (Diesel)Aggrega-
ten erzeugt werden. Diese Lucke soll zukinftig Uber die erweiterte Erzeugung von Solar-
strom aus der Freiflachen-Anlage mit etwa 3 MWp und entsprechende Speicherung ge-
schlossen werden. Eine Einspeisung ins oOffentliche Netz ist nicht vorgesehen, da die ge-
samte Strommenge verbraucht bzw. fir die Bedarfsspitzen zwischengespeichert werden

wird.

Als sog. hessische ,Klima-Kommune® hat die Stadt Sontra ein Solarflachenkataster erstel-
len und damit fir das gesamte Stadtgebiet Potenzialflachen fur die Errichtung von Solarfla-
chenanlagen ermitteln lassen. Obwohl die nun Uberplanten Flurstiicke au3erhalb dieser
Flachenkulisse liegen, haben sich ,die politisch Verantwortlichen der Stadt Sontra (...) im
Hinblick auf die Unterstiitzung eines ortsansassigen Betriebes und damit die Starkung des
Wirtschaftsstandortes sowie die Energieautarkie Sontras daftir entschieden, das Planvor-

haben auf den beabsichtigten Flachen zu beflirworten.*

Die Planungsflache wird aufgrund schwieriger und heterogener Bedingungen hinsichtlich
der Bodenverhaltnisse und der Topographie nur noch eingeschrankt als Grinland bewirt-
schaftet, von Nord nach Sud mit abnehmender Intensitat. Die Grundstiicke befinden sich

bereits im Firmeneigentum.



Folgende Festlegungen im Regionalplan Nordhessen 2009 sind durch die geplante
MalRnahme betroffen:

e Vorranggebiet fir Landwirtschaft

e Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen

e Vorbehaltsgebiet fur den Grundwasserschutz

Die Flache des Plangebiets liegt komplett in einem ,Vorranggebiet fur Landwirtschaft®. Die-
ses stellt in Verbindung mit Ziel 2 im Kap. 5.2.2.3 des Teilregionalplans Energie Nordhes-
sen einen Zielverstol3 dar, sodass fur die Durchfihrung des Vorhabens die Zulassung ei-
ner Zielabweichung vom Regionalplan Nordhessen 2009 gemal § 8 Abs. 2 HLPG fur die

geplanten gut 2,6 ha erforderlich ist.

Der Magistrat der Stadt Sontra hat bereits im Mai 2024 den Aufstellungsbeschluss fur die
Errichtung einer Freiflachen-PV-Anlage in der Gemarkung Sontra gefasst. Im Winter 2025
erfolgte die friihzeitige Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB.
Auf dieser Basis hat die Stadt mit Schreiben vom 05.03.2026 die Zulassung einer Abwei-
chung von den entgegenstehenden Zielen der Regionalplanung beantragt. Dabei wurden
die im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung im Bauleitplanverfahren abgegebenen Stel-
lungnahmen zur Verfigung gestellt. Die Zeit zwischen erster Beteiligung und Antragstel-
lung fur die Zielabweichung wurde laut Aussage der Stadt fur die Abstimmung der Kom-
pensationsmalnahmen mit der Unteren Naturschutzbehdrde genutzt, sodass den natur-

schutzfachlichen Belangen zwischenzeitlich Rechnung getragen werden konnte.

2. Auswertung der Stellungnahmen aus der 1. Offenlage

Im Zuge der Tragerbeteiligung fur die 9. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Sontra und den Bebauungsplan Nr. 30 ,Sondergebiet Photovoltaik Am langen Rain® haben
die beteiligten Trager offentlicher Belange (TOB) tiberwiegend keine Bedenken gegen das

Projekt vorgetragen.

Dem Vorhaben nicht zugestimmt hat die Untere Landwirtschaftsbehtérde beim Werra-
Meil3ner-Kreis, und zwar pauschal und ohne Nennung konkreter Griinde wegen des Ziel-

konfliktes mit dem Vorranggebiet fir Landwirtschaft des Regionalplans Nordhessen.



Die Obere Landwirtschaftsbehdrde beim RP Kassel aul3erte zwar grundséatzliche Be-
denken gegen das Freiflachen-PV-Vorhaben wegen moglicher nachteiliger Auswirkungen
auf die Agrarstruktur, konnte diese jedoch im konkreten Fall aufgrund der Lage, der Nut-

zung und der Bodenbewertungen zurtickstellten.

Die HGON (Arbeitskreis WMK) stimmt dem Vorhaben wegen des Verlusts einer fir Nord-
hessen typischen Landschaft nicht zu.

Auch der Landesjagdverband Hessen sowie die Naturschutzinitiative lehnen das Vor-
haben aus grundsétzlichen Erwagungen wortgleich ab. Begriindet wird dies vor allem mit
dem Lebensraumverlust insbesondere fiur die Vogelwelt und der Zerschneidungswirkung
durch den umgrenzenden Zaunbau. Auch wird die Inanspruchnahme einer extensiven
Grunland-Flache wegen ihrer unterstellten 6kologischen Hochwertigkeit und tberdurch-
schnittlichen Artenvielfalt kritisiert. Beklagt wird generell auch der ,extrem hohe Verlust an
landwirtschaftlicher Nutzflache durch Verkehr, Siedlungsausweitungen und Flachen fir
Gewerbe und Industrie®, der ,durch den zusatzlichen Flachenfrald und die Naturzerstdrung
durch die Energiewende (...) massiv beschleunigt‘ werde. Positiv vermerkt der Einwender
allerdings die schon bestehende komplette Dachnutzung mit PV-Modulen durch den Vor-
habentrager, auch wenn weiterhin ein umfangliches PV-Potenzial im gewerblichen Be-

stand und auf Dachflachen innerhalb der Stadt Sontra gesehen wird.

Die uibrigen Stellungnahmen enthalten Hinweise und Anregungen zur Projektausfuhrung.
Diese stellen eine Abweichungszulassung jedoch nicht in Frage, sondern missen im Fort-
gang des Planungsprozesses Beachtung und Bertcksichtigung finden. Dies gilt insbeson-
dere fur die Anregungen und Bedenken der Unteren Naturschutzbehérde, die aber laut
Aussage der Stadt Sontra zwischenzeitlich geklart sein und im weiteren Verfahrensgang
berticksichtigt und abgearbeitet werden sollen.



3. Entscheidungsgrinde

Die beantragte Abweichung wird gem. 8 6 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 8 HLPG zuge-
lassen, weil sie unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzige
des Regionalplans nicht bertihrt werden. Aul3erdem liegt das dahinterstehende PV-Projekt
im Uberragenden o6ffentlichen Interesse am Ausbau der Erneuerbaren Energie und dient
der offentlichen Sicherheit im Sinne des § 2 EEG.

Hintergrund und Anlass des vorliegenden Antrags auf Abweichungszulassung vom entge-
genstehenden regionalplanerischen Ziel des Vorranggebietes fur Landwirtschaft ist die
Planung einer Freiflachen-PV-Anlage durch einen drtlichen Gewerbebetrieb zur moglichst
autarken Stromversorgung. Dieses Projekt wird von der Stadt Sontra untersttitzt, die be-
reits parallel zum beantragten Abweichungsverfahren eine kommunale Bauleitplanung
durchfihrt.

Eine Abweichungszulassung ist erforderlich aufgrund der Lage der Projektflache aus-
schlielich in einem Vorranggebiet fir Landwirtschaft, das als raumordnerisches Ziel einen
entgegenstehenden 6ffentlichen Belang darstellt: Nach den Regelungen des Teilregional-
plans Energie im Ziel 2 des Kap. 5.2.2.3 Solarenergie sind Freiflachen-PV-Anlagen im Vor-

ranggebiet fur Landwirtschaft nicht zulassig.

Im Rahmen der Prifung der raumordnerischen Vertretbarkeit der Zielabweichung ist ent-
sprechend der Begriindung zum Ziel 2 des Kap. 5.2.2.3 eine Alternativenprtfung erforder-
lich. Darauf ist im vorliegenden Fall aufgrund der Ortsgebundenheit des Projektes — im
Sinne eines erforderlichen engen rdumlichen Zusammenhangs mit der zu versorgenden
Betriebsstatte —, der beabsichtigten Realisierung des Projektes auf betriebseigenen Fla-
chen und der relativ geringen Flacheninanspruchnahme verzichtet worden.

Alternative Mdglichkeiten im gewerblichen Bestand des Unternehmens stehen nicht zur
Verfigung: So ist das Dach der Betriebsstatte bereits komplett mit PV-Modulen belegt,

angrenzende Freiflachen auf dem Grundstiick kénnen wegen Lkw-Verkehr mit Krananla-



gen nicht Gberbaut werden. Der benachbarte Parkplatz ist aus sudlicher Richtung von gro-
Ben Baumen begrenzt, sodass aufgrund der Verschattungseffekte eine Solarnutzung im

erforderlichen Umfang nicht moglich bzw. sinnvoll erscheint.

Der eigentliche Standortbereich erscheint als generell geeignet, da bereits jetzt eine land-
wirtschaftliche Mindernutzung stattfindet. Zwar bewegen sich die Ertragsmesszahlen auf
der Flache zwischen Werten von 20 und 55, sie liegen aber mosaikartig verteilt vor. Ge-
mittelt ergibt sich ein durchschnittlicher Wert von 35,5, der damit deutlich unter dem Ge-
markungsschnitt von Sontra mit 41 und auch deutlich unter dem regionalplanerischen
Schwellenwert von 45 liegt. Auch die Gesamtbewertung der Bodenfunktion von sehr gering

bis hoch auf kleinem Raum spiegelt die qualitative Heterogenitat der Flache wider.

Im Hinblick auf die geringe Flachengrol3e des Projektes sowie einer Inanspruchnahme von
weniger als 0,05 % der landwirtschaftlichen Nutzflache Sontras (5682 ha) ist nicht zu be-
furchten, dass mit dem Vorhaben ein relevanter Eingriff in das ortliche Pachtgefiige ein-
hergehen bzw. eine Existenzgefahrdung eines landwirtschaftlichen Betriebes verbunden

sein wird.

Grundsatzliche Bedenken gegen das PV-Vorhaben sind seitens der Unteren Naturschutz-
behorde nicht vorgetragen worden. lhrer Kritik und weiteren Anregungen ist im zurtcklie-
genden Abstimmungsprozess laut Aussage der Stadt nachgekommen worden. Die kon-
krete Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird im weiteren Bebauungsplanverfahren durch-
gefuhrt, erforderliche Kompensationsmalinahmen sollen auf weiteren betriebseigenen Fla-
chen durchgefihrt werden.

In diesem rechtlichen und fachlichen Rahmen kann auch der Kritik der drei Umweltver-
bande ausreichend Rechnung getragen werden. Dabei kdnnen die vorgetragenen Beden-
ken aufgrund der geringen Flachengréf3e und der landschaftlichen Eingebundenheit des
Vorhabens durch die angrenzende Gehdlzbestdnde in der Abwagung zugunsten der an-
gestrebten energetischen Autarkie auf regenerativer Basis eines Gewerbebetriebes zu-

rickgestellt werden.



Im Ergebnis kann die beantragte Abweichung zugunsten der rund 2,6 ha grof3en geplanten
PV-Anlage zugelassen werden. Ausschlaggebend daflr ist v.a. das Uberragende 6ffentli-
chen Interesse am Ausbau der Erneuerbaren Energie, die im Sinne des § 2 EEG auch der
offentlichen Sicherheit dient. Durchgreifende Belange sind durch die Landwirtschaftsbe-
hdrde nicht vorgetragen worden.

Zusammenfassend sprechen folgende Erwagungen fur die Abweichungszulassung:

- die geringe Flachengrol3e, gerade auch unter Bezug auf die Groé3e des Stadtgebietes
sowie die landwirtschaftliche Nutzflache in Sontra (0,05 %),

- die Einhaltung der regionalplanerischen Regelungen zur Bodengute, d.h. die deutliche
Unterschreitung des Schwellenwertes einer EMZ von 45 und des Gemarkungsschnit-
tes, und damit keine Beanspruchung von hoch- oder gar héchstwertigen Flache der
Gemarkung,

- die fur die PV-Nutzung beanspruchten Flachen entsprechen auch dem derzeitigen pla-
nerischen Willen der Regionalversammlung zur Standortwahl von Freiflachen-PV-An-
lagen im Entwurf des in Aufstellung befindlichen Regionalplans,

- die geplante PV-Anlage soll in erster Linie der Eigenstromversorgung eines ortsansas-
sigen Betriebs dienen und ist damit auch im Interesse der lokalen und regionalen Wirt-

schaftsforderung.

Die Inanspruchnahme von Flachen in Vorbehaltsgebieten fur besondere Klimafunktionen
und den Grundwasserschutz ist nicht abweichungsrelevant, erhebliche Beeintrachtigun-
gen durch das Vorhaben sind nicht zu erwarten. Die entsprechenden Belange der betroffe-
nen Schutzguiter sind jedoch mit besonderem Gewicht in die Abwagung im Rahmen der
Bauleitplanung einzustellen.

Mit seinen bezogen auf die gesamte Planungsregion nicht wesentlichen Auswirkungen auf
die Funktionen und Ziele, die durch die Festlegung als ,Vorranggebiet fur Landwirtschaft*
im aktuellen Regionalplan gesichert werden, ist eine Zulassung der beantragten Abwei-

chung in diesem besonderen Einzelfall somit vertretbar.



Kostenentscheidung:

Abweichungsverfahren vom Regionalplan sind nach § 16 HLPG grundsatzlich kosten-
pflichtig. Die zu erhebenden Verwaltungskosten regelt die Verwaltungskostenordnung fur
den Geschéftsbereich des Ministeriums fir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung (VwKostO-MWEVL) vom 19.11.2012, vero6ffentlicht im Gesetz- und Verordnungs-
blatt fur das Land Hessen, Teil |, vom 11.12.2012. Zuletzt gedndert wurde die Verordnung
am 11.12.2024 durch die Vierzehnte Verordnung zur Anderung der Verwaltungskosten-
ordnung fur den Geschaftsbereich des Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Verkehr, Woh-
nen und landlicher Raum. Kommunen sind bei Abweichungsverfahren nach der Verwal-
tungskostenordnung i.V. mit 8 16 HLPG von der Zahlung befreit. Diese Befreiung gilt nicht,
wenn die Kommune berechtigt ist, die Gebuhr einem Dritten unmittelbar aufzuerlegen
(etwa durch einen Stadtebaulichen Vertrag mit dem Investor) oder wenn das Verfahren im
Interesse eines nicht gebuhrenbefreiten Dritten beantragt wurde (siehe Ziffer 5501 der

Kostenordnung). Dieser Sachverhalt ist hier der Fall.

Dabei habe ich folgende Positionen zugrunde gelegt:

Nr. 51 der Kostenordnung | Prufung und Feststellung der Erforderlichkeit|1.500,00 €
fur ein Abweichungsverfahren mit mittlerem
Aufwand
Nr. 551 der Kostenordnung [Zulassung der Abweichung 2.500,00 €
Summe 4.000,00 €

Den Betrag von
4.000,00 €
bitte ich bis zum 10.06.2026
unter der IBAN DE43 5005 0000 0001 0058 91
und der BIC HELADEFFXXX
unter Angabe der Referenznummer 21007422600043
im Verwendungszweck und des
Aktenzeichens 0030-21-093b20.01-00009#2026-00001

zu Uberweisen.
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Werden Kosten nicht bis zum Ablauf des Falligkeitstages entrichtet, ist flr jeden angefan-
genen Monat der Sdumnis ein Sadumniszuschlag von eins vom Hundert des auf
100,-- € abgerundeten Kostenbetrages zu entrichten (§ 15 Hessisches Verwaltungskos-
tengesetz).

Auslagen i. S. von 8§ 9 HessVwKostG sind nicht entstanden.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Kassel, GoethestraRe 41 — 43, 34119 Kassel, erhoben werden. Die
Klage ist schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle zu erheben.
Sie kann auch mittels eines elektronischen Dokuments nach MalRgabe des
8 55a Abs. 2 bis 4 der Verwaltungsgerichtsordnung und dem Kapitel 2 der Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung erhoben werden.

M. b

(Schafer)

Anlagen

1 Auszug aus dem Regionalplan Nordhessen 2009 (ohne Mal3stab)
2 Luftbild des Projektgebietes (ohne Mal3stab)
3 Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 30 der Stadt Sontra (ohne Mal3stab

- aus den Antragsunterlagen bernommen

4 Ubersicht tiber die Ertragsmesszahlen im Projektgebiet (ohne MafRstab)
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Anlage 1: Auszug aus dem Regionalplan Nordhessen 2009 (ohne Mal3stab)
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Anlage 2: Luftbild des Projektgebietes (ohne Mal3stab)
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Anlage 3: Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 30 der Stadt Sontra
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Anlage 4: Ubersicht tiber die Ertragsmesszahlen im Projektgebiet (ohne MaRstab)
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Verteiler:

Kreisausschuss des
Werra-Meil3ner-Kreises

wmk@werra-meissner-kreis.de

Dez. 25
im Hause

Funktionspostfach Landwirtschaft

Dez. 26
im Hause

Funktionspostfach Forsten und Jagd

Dez. 27
im Hause

Funktionspostfach Eingriffe

Dez. 31.2 - Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten und Bodenschutz
im Hause

Funktionspostfach Beteiligung 31.2

Dez. 31.4 — Kommunales Abwasser, Oberirdische Gewasser
im Hause

Funktionspostfach Beteiligung 31.4

Dez. 33.2 - Immissionsschutz
im Hause

Funktionspostfach Beteiligung Immissionsschutz HEF

Dez. 34 -Bergaufsicht
im Hause

Funktionspostfach Bergaufsicht



mailto:wmk@werra-meissner-kreis.de
mailto:landwirtschaft@rpks.hessen.de
mailto:landwirtschaft@rpks.hessen.de
mailto:forstenundjagd@rpks.hessen.de
mailto:eingriffe@rpks.hessen.de
mailto:Beteiligung-31-2@rpks.hessen.de
mailto:dezernat31-3@rpks.hessen.de
mailto:Beteiligung-33-2@rpks.hessen.de
mailto:fuRPKSbergaufsicht@rpks.hessen.de
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nachrichtlich:

Dezernat 21/1-Bauleitplanung
im Hause

Funktionspostfach Genehmigung Bauleitplane

Hessisches Ministerium fur Wirtschatft,

Energie, Verkehr, Wohnen und Landlicher Raum
Abt. VIl 2 Raumordnung und Regionalplanung
Kaiser-Friedrich-Ring 75

65185 Wiesbaden

annaselina.junker@wirtschaft.hessen.de



mailto:genehmigungbauleitpläne@rpks.hessen.de
mailto:annaselina.junker@wirtschaft.hessen.de



